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REGIONALVERSAMMLUNG  

SÜDHESSEN 

Darmstadt, den 09.03.2021  

 

 

E R G E B N I S N I E D E R S C H R I F T 

über die 24. Sitzung  

der Regionalversammlung Südhessen (RVS) 

(IX. Wahlperiode) 

am 5. März 2021 

 

 

 

 

Tagungsort: Sitzungssaal in der Stadthalle in Flörsheim 

 

Beginn: 15:00 Uhr Ende:  15:50 Uhr 

 

 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde: Herr Regierungsvizepräsident Dr. Fuhrmann 

 Herr Dr. Beck 

 Herr Hennig 

 

 

Schriftführerin:  Frau Scheuermann 

  



 

S e i t e  2 | 5 
 

TO I 

1. Antrag der Stadt Heppenheim, Stadtteil Kirschhausen auf Zulassung einer Abweichung von 

den Zielen des LEP Hessens gem. § 4 Abs. 9 HLPG und des Regionalplans Südhessen/ 

Regionalen Flächennutzungsplans 2010 gemäß § 8 HLPG für die Ausweisung eines 

Sondergebiets "Nahversorgung Kirschhausen" - Drs. Nr. IX / 129.1 

2. Antrag des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet LIMES“ auf Zulassung einer 

Abweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 nach § 6 

Abs. 2 Satz 1 Raumordnungsgesetz (ROG) in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Hessisches 

Landesplanungsgesetz (HLPG) für den Planbereich „Gewerbegebiet Limes – Erweiterung 

West“ in dem Ortsteil Langen-Bergheim der Gemeinde Hammersbach - Drs. Nr. IX / 136.1 

3. Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 8 Abs. 

2 HLPG im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wiesbaden Ostfeld  

Drs. Nr. IX / 141.0 und Drs. Nr. IX / 141.1 

Der Vorsitzende der Regionalversammlung Südhessen (RVS), Herr Uwe Kraft, begrüßte die 

Anwesenden. Sein besonderer Gruß galt Herrn Regierungsvizepräsidenten Dr. Fuhrmann sowie 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der oberen Landesplanungsbehörde.  

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Einladung zur Sitzung der RVS form- und fristgerecht 

erfolgt ist.  

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung wurden am 01.03.2021 im Staatsanzeiger für das Land 

Hessen veröffentlicht.  

Anschließend stellte der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit der Regionalversammlung fest. 

 

Herr Kraft wies darauf hin, dass von der Geschäftsstelle sowohl gestern als Email als auch heute in 

Papierform folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt wurden: 

Protokolle: WV und NLF vom 25. Februar 2021 

 HPA und ÄR vom 26. Februar 2021 

Drucksachen: 

 Drs. Nr. IX / 129.2 – gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD und 

FDP zu TOP 1: 
Antrag der Stadt Heppenheim, Stadtteil Kirschhausen auf Zulassung einer Abweichung von den 

Zielen des LEP Hessens gem. § 4 Abs. 9 HLPG und des Regionalplans Südhessen/ Regionalen 

Flächennutzungsplans 2010 gemäß § 8 HLPG für die Ausweisung eines Sondergebiets 

"Nahversorgung Kirschhausen" - Drs. Nr. IX / 129.1 

Hierzu berichtete Herr Kraft aus der vorangegangenen HPA-Sitzung, dass in v.g. 

Änderungsantrag der Punkt III. 

„Eine Abweichung vom Landesentwicklungsplan Hessen 2000 ist nicht erforderlich.“ 

zu streichen ist. 
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Zu TOP 3 - Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 8 Abs. 

2 HLPG im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wiesbaden Ostfeld  

Drs. Nr. IX / 141.0 und Drs. Nr. IX / 141.1  

informierte Herr Kraft, dass in den Sitzungen des NLF, des HPA sowie des ÄR einvernehmlich 

vereinbart wurde, die Beschlussvorlage der oberen Landesplanungsbehörde - Drs. Nr. IX / 

141.1 - ebenso wie den AfD-Antrag – Drs. Nr. IX / 141.2- in dieser Sitzungsrunde nicht zu 

beraten. Es sei vorgesehen diese Drucksachen in Ausschuss-Sondersitzungen am 19. April  

(HPA und NLF) sowie am 20. April 2021 (WV und UEK) in Flörsheim zu beraten sowie in der RVS-

sitzung am 7.05.2021 in Kelkheim zu beschließen. In der heutigen Sitzung solle nur die 

Einleitung des Abweichungsverfahrens – Dr. Nr. IX / 141.0 -zur Kenntnis genommen werden.  

In diesem Zusammenhang wies er auf § 25 Hessische Gemeindeordnung (HGO) – Widerstreit 

der Interessen - hin. 

Der TOP 3 werde heute entgegen der Vereinbarung im Ältestenrat auf Wunsch der Fraktion  

DIE GRÜNEN nicht auf TO II, sondern auf TO I behandelt. 

 

Für die heutige Sitzung ergibt sich somit folgende Tagesordnung: 

TO I 

1. Antrag der Stadt Heppenheim, Stadtteil Kirschhausen auf Zulassung einer Abweichung von 

den Zielen des LEP Hessens gem. § 4 Abs. 9 HLPG und des Regionalplans Südhessen/ 

Regionalen Flächennutzungsplans 2010 gemäß § 8 HLPG für die Ausweisung eines 

Sondergebiets "Nahversorgung Kirschhausen" - Drs. Nrn. IX / 129.1 und IX / 129.2 

2. Antrag des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet LIMES“ auf Zulassung einer 

Abweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 nach § 

6 Abs. 2 Satz 1 Raumordnungsgesetz (ROG) in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Hessisches 

Landesplanungsgesetz (HLPG) für den Planbereich „Gewerbegebiet Limes – Erweiterung 

West“ in dem Ortsteil Langen-Bergheim der Gemeinde Hammersbach - Drs. Nr. IX / 136.1 

3. Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan Südhessen / 

Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 8 Abs. 

2 HLPG im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Wiesbaden Ostfeld 

Drs. Nr. IX / 141.0  

 

Zur Tagesordnung gab es keine weiteren Änderungswünsche. 
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Zu TOP 1: Antrag der Stadt Heppenheim, Stadtteil Kirschhausen auf Zulassung einer 

Abweichung von den Zielen des LEP Hessens gem. § 4 Abs. 9 HLPG und des 

Regionalplans Südhessen/ Regionalen Flächennutzungsplans 2010 gemäß § 8 HLPG 

für die Ausweisung eines Sondergebiets "Nahversorgung Kirschhausen" 

Drs. Nr. IX / 129.1 und Drs. Nr. IX / 129.2 

Herr Böttcher (DIE GRÜNEN) erläuterte ausführlich, warum seine Fraktion den vorliegenden 

gemeinsamen Änderungsantrag –Drs. Nr. IX / 129.2- ablehnen und der Beschlussvorlage der 

oberen Landesplanungsbehörde –Drs. Nr. IX / 129.1- zustimmen werde. 

Die Herren Hörst (FDP), Herbert (SPD) und Richter (CDU) begründeten aus Sicht ihrer Fraktionen 

den gemeinsamen Änderungsantrag. 

Herr Kaus (AfD) informierte, dass seine Fraktion den Änderungsantrag ablehnen werde. 

Herr Kraft ließ zunächst über den gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, 

SPD und FDP – Drs. Nr. IX / 129.2 - in der aktualisierten Fassung, d.h. ohne Punkt III. abstimmen. 

Beschluss:  Die Regionalversammlung stimmt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD 

und FDP sowie dem Vertreter von Uwiga und dem fraktionslosen RVS-Mitglied, 

Herrn Sobich, gegen die Stimmen der Fraktionen von DIE GRÜNEN und AfD dem 

gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, SPD und FDP – Drs. Nr. 

IX / 129.2 – in der aktualisierten Fassung -  mehrheitlich zu. 

Die Drs. Nr. IX / 129.2 ersetzt somit die Beschlussvorlage der oberen Landesplanungsbehörde - 

Drs. Nr. IX / 129.1. 

 

Zu TOP 2: Antrag des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet LIMES“ auf 

Zulassung einer Abweichung vom Regionalplan Südhessen / Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Raumordnungsgesetz (ROG) 

in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) für den 

Planbereich „Gewerbegebiet Limes – Erweiterung West“ in dem Ortsteil Langen-

Bergheim der Gemeinde Hammersbach - Drs. Nr. IX / 136.1 

Herr Kraft verwies auf in dieser Sache verschiedene an die RVS-Mitglieder weitergeleitete 

Schreiben. 

Aus Sicht des Bürgermeisters der Stadt Büdingen begründete Herr Spamer ausführlich den 

vorliegenden Abweichungsantrag und erklärte, dass die CDU-Fraktion der Beschlussvorlage der 

oberen Landesplanungsbehörde – Drs. Nr. IX / 136.1 - zustimmen werde. 

Herr Salz (DIE GRÜNEN) begründete für seine Fraktion die Ablehnung der Drs. Nr. IX / 136.1.  

In diesem Zusammenhang übereichte er Herrn Kraft eine Petition der Bürgerinitiative 

Schatzboden mit einer umfangreichen Unterschriftenliste. 

Für die SPD-Fraktion sprach sich Herr Göllner für die Zustimmung zur Drs. Nr. IX / 136.1 aus.  

Herr Sobich teilte mit, dass er der Drs. Nr. IX / 136.1 nicht zustimmen werde. 



 

S e i t e  5 | 5 
 

Beschluss: 

Die Regionalversammlung stimmt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und FDP sowie 

des Vertreters der Uwiga, gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN, der AfD-Fraktion sowie 

des fraktionslosen RVS-Mitglieds, Herrn Sobich, der Drs. Nr. IX / 136.1 mehrheitlich zu.  

 

Zu TOP 3: Antrag der Landeshauptstadt Wiesbaden auf Zielabweichung vom Regionalplan 

Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) gemäß § 6 Abs. 2 

ROG i.V.m. § 8 Abs. 2 HLPG im Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 

Wiesbaden Ostfeld - Drs. Nr. IX / 141.0 

Herr Kaufmann (DIE GRÜNEN) teilte mit, dass von Seiten seiner Fraktion ein Zielabweichungsver-

fahren in dieser Angelegenheit als das falsche Verfahren angesehen werde. Er kündigte 

diesbezüglich eine rechtliche Überprüfung an. 

Herr Kraft bat die obere Landesplanungsbehörde ebenfalls um Prüfung dieser Frage.  

Die Drs. Nr. IX / 141.0 wurde zur Kenntnis genommen. 

 

Die nächste Sitzung der Regionalversammlung Südhessen findet am Freitag, den 07.05.2021 

um 15:00 Uhr in Kelkheim statt. 

 

 

 

 

Der Vorsitzende der 

Regionalversammlung Südhessen 

Schriftführerin 

 

 

 

 

gez.: Conny Scheuermann 

                      (Uwe Kraft)  

 
















